
nisse an die Art und Weise der Produktivkraftentwicklung, an den Inhalt der 
Staatspolitik, an die Ausprägung seines Klassenwesens. Vor allem der Kampf 
um Frieden und Abrüstung hat entscheidenden Einfluß auf alle vom sozialisti
schen Staat auszuübenden Funktionen und deren Entwicklung. Es kommt zu 
einer zunehmenden Durchdringung und gegenseitigen Abhängigkeit innerer 
und äußerer Funktionen des Staates, zu einer qualitativen inhaltlichen Anrei
cherung der bisherigen Funktionen, aber auch zur Herausbildung neuer Staats
funktionen (vgl. Kap. 2).

Das neue Verhältnis des sozialistischen Staates zum gesellschaftlichen Fort
schritt steht im engen Zusammenhang zu den Prinzipien seiner Tätigkeit, insbe
sondere zum grundlegenden Prinzip des demokratischen Zentralismus. Darin 
sind eingeschlossen die Verantwortung des Staates für die Durchsetzung der im 
Volkswirtschaftsplan ausgedrückten gesamtgesellschaftlichen Interessen auf al
len Ebenen, die wachsende Einbeziehung der Werktätigen in die Leitungstätig
keit sowie die aktive und verantwortliche Teilnahme der Bürger an der Ausar
beitung, Durchführung und Kontrolle wichtiger staatlicher Entscheidungen auf 
allen Ebenen und in allen Bereichen.

Die Fähigkeit des Staates, den gesellschaftlichen Fortschritt aktiv und allsei
tig durchzusetzen, hängt davon ab, wie er als Bewegungs- und Lösungsform der 
diesen Prozeß prägenden gesellschaftlichen Widersprüche auch weiterhin funk
tionstüchtig bleibt (vgl. Kap. 1). Von besonderer Bedeutung sind dabei die im 
sozialistischen Staat selbst wirkenden, seine Weiterentwicklung fördernden Wi
dersprüche, so zwischen der zunehmenden Kompliziertheit und Komplexität 
der gesellschaftlichen Beziehungen und ihrer leitungsmäßigen Beherrschung, 
zwischen der notwendigen Nutzung der Erfahrungen der Experten und der zu
gleich gebotenen Berücksichtigung der sozialen Erfahrungen der Massen, zwi
schen der zunehmenden Bedeutung des Zentralismus und der erforderlichen 
neuen Qualität demokratischer Mitwirkung.

Konstruktionen von einem „pluralistischen Sozialismus", nach denen die 
Staatspolitik und das Recht im Wechselspiel und als Kompromiß zwischen 
spontan agierenden Interessengruppen wirken, sind völlig untauglich, diese Wi
dersprüche zu lösen. Sie widersprechen nicht nur der marxistisch-leninisti
schen Gesellschaftstheorie, sondern auch den realen Gestaltungsprozessen des 
Sozialismus, den bisher gewonnenen Erfahrungen und dem notwendigen zu
künftigen Verlauf. Sie gehören entweder in das Reich der Utopie, der unbe
gründeten subjektivistischen Spekulation, oder aber in das Konzept antikom
munistischer Zweckpropaganda.

Sozialismus und Kommunismus sind nur als bewußt und planmäßig gestal
tete Gesellschaftsformation entwicklungsfähig, in der die Elemente der Plan-
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